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Nächtliches Dauerparkieren auf öffentlichem Grund 
Gemäss der Verordnung über das Parkieren von Motorfahrzeugen auf öffentlichem Grund vom        12. Juni 2008 sind die Halter von Fahrzeugen verpflichtet, sich innert 30 Tagen nach Eintritt einer Gebührenpflicht bei der Gemeindeverwaltung Hedingen, Abteilung Sicherheit zu stellen.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.hedingen.ch/Parkierungsverordnung
Wir bitten Sie die nachstehenden Angaben wahrheitsgetreu zu ergänzen und das Formular an die Gemeindeverwaltung Hedingen, Abteilung Sicherheit zu retournieren, besten Dank.

	Persönliche Fahrzeughalter-Angaben
	

	Nachname:
	     
	Vorname:
	     

	Firma:
	     
	
	

	Strasse/Nr:
	     
	PLZ/Ort:
	     

	Telefon:
	     
	E-Mail:
	     

	Rechnungsadresse (wenn abweichend von Halter)
	

	Nachname:
	     
	Vorname:
	     

	Firma:
	     
	
	

	Strasse/Nr:
	     
	PLZ/Ort:
	     


	Fahrzeug Angaben

	Kontrollschild:
	     
	Fahrzeugmarke:
	     

	Fahrzeugart:
	 FORMCHECKBOX 
 Personenwagen
	 FORMCHECKBOX 
 Lieferwagen  
	 FORMCHECKBOX 
 Anhänger an leichte Motorwagen

	
	 FORMCHECKBOX 
 Lastwagen
	 FORMCHECKBOX 
 Spezialfahrzeuge
	 FORMCHECKBOX 
 Anhänger an schwere Lastwagen

	Das Fahrzeug ist auf meinen Namen bzw. Firma eingelöst
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein

	Neben der Bewilligung für das nächtliche Dauerparkieren benötige ich auch eine Parkkarte
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein


	Nachtparkgebührenpflicht

	ab (Datum)      
	 FORMCHECKBOX 
 fortlaufend (bis auf Widerruf)
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 beschränkt (Anzahl Monate)       
	


Ort und Datum:                                    
Unterschrift: 
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